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Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum RD   Westerrönfeld, 07.12.2022 
Der Verbandsvorsteher 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung 
des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit dem § 80 der 
Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.11.2022 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  

 erhöht um vermindert 
um 

und damit der Gesamtbeitrag 
des Haushaltsplanes einschl. 
der Nachträge 

   gegenüber 
bisher 

nunmehr fest-
gesetzt 

 € € € € 

1. im Ergebnisplan der     
    Gesamtbetrag der Erträge 3.200 250.000 3.391.200 3.144.400 
    Gesamtbetrag der Aufwendungen  100.300 0 3.383.600 3.483.900 
    Jahresüberschuss     
    Jahresfehlbetrag 97.100 -250.000 -7.600 339.500 
2. im Finanzplan der     
    Gesamtbetrag der Einzahlungen     
    aus laufender Verwaltungstätigkeit 3200 250.000 3.391.200 3.144.400 
    Gesamtbetrag der Auszahlungen     
    aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.300 0 2.482.500 2.532.800 
    Gesamtbetrag der Einzahlungen     
    aus der Investitionstätigkeit und     
    der Finanzierungstätigkeit 18.500 0 50.000 68.500 
    Gesamtbetrag der Auszahlungen     
    aus der Investitionstätigkeit und     
    der Finanzierungstätigkeit 0 30.000 1.306.500 1.276.500 

 
§ 2 

 
unverändert 

 
Jevenstedt,  15.11.2022 Veröffentlicht! 
 Amt Jevenstedt 
Abwasserzweckverband Der Amtsdirektor 
Wirtschaftsraum Rendsburg Im Auftrag 
Otto Schneider Jan-Peter Rief 
Verbandsvorsteher  
 

 
 

Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum RD                                         Westerrönfeld, 07.12.2022 
Der Verbandsvorsteher 
 
 

Haushaltssatzung 
des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg für das Haushaltsjahr 2023 

 
 
Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 77 ff. der 
Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.11.2022 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
1. im Ergebnisplan mit 

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.191.200  € 
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.717.400 € 
einem Jahresfehlbetrag von 526.200  € 

2. im Finanzplan mit 
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.191.200  € 
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.766.300  € 
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf 50.000  € 
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 701.500  € 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Es werden festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 € 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0  € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  1.000.000  € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  0,0  Stellen 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine 
Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 30.000,00 €. 
 

§ 5 
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder 
Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 € beträgt. 
 
 
Jevenstedt,  15.11.2022 Veröffentlicht! 
 Amt Jevenstedt 
Abwasserzweckverband Der Amtsdirektor 
Wirtschaftsraum Rendsburg Im Auftrag 
Otto Schneider Jan-Peter Rief 
Verbandsvorsteher  
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Wasser- und Bodenverband Olendieksau 
 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 

 
Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 07.12.2022 folgende Haushalts-
satzung erlassen. 
 

§ 1 

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wird festgesetzt auf 
 

76.500 €. 
 

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt auf 
 

0 €. 

 
§ 2 

 
Es werden festgesetzt: 

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen auf             0 EUR 

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf           10.000 EUR  

3. Der Hebetermin auf den         01.05.2023 
 
 

§ 3 

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag   17,00 EUR / Mitglied 

2. Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag    8,50 EUR / BE 

3. Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft  15,00 EUR / BE 

 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am: __________________ 
 
 
 
 
 
Langwedel, den 07.12.2022       __________________________ 
         Der Verbandsvorsteher 
 
 
 
Jedes Verbandsmitglied kann, nach Terminabsprache mit dem Verbandsrechner, Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und dessen Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung 
 

des 
 

Wasser- und Bodenverbandes Obere Eider 
 
 

für das Haushaltsjahr  2023 
 
 
Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – 
LWVG) wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 0612.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 
 

§ 1 
 
Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf 

 
  77.600,00 EUR. 

 
 
Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt auf 
 

    4.000,00 EUR. 
 

 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen  auf       __  0,00___________  EUR 
 
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                             ___0,00___________  EUR 
 
3. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf          ___0______________  Stellen 
 
4. Der Hebetermin auf den  15.05.2023. 
                                               ( TT / MM / JJ ) 
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt: 
 
Gewässerunterhaltung, Grundbeitrag  _____20,45  EUR/Mitglied 
Gewässerunterhaltung, Flächenbeitrag  ______5,89  EUR/BE 
Rohrleitungsunterhaltung ohne Gewässereigenschaft  ______1,00  EUR/ha 
Kapitaldienst  _______________  EUR/Nha/ha 
Deichunterhaltung   _______________  EUR/BE/ha 
Schöpfwerksunterhaltung  _______________  EUR/BE/ha 
Beiträge zur Aufgabenerfüllung (§ 20 der Verbandssatzung)  _______________  EUR/ha 
 
 

  

 
 
 
Brügge                                                                                                                        Ernst-August Plambeck  
_________________________ , den   06.12.2022                                 _______________________________ 
(Ort)                                                            ( Datum  )                                                         (Verbandsvorsteher)  
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Jedes Mitglied kann Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und dessen Anlagen in der Geschäftsstelle des 
Verbandes in 23570 Lübeck, Lofotenweg 8h, Tel. 01709621394, nehmen.  
 
Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am:    ___________________ 
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